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Erwägungen
E. 1
Mit Urteil vom 6. März 2014 sprach das Bezirksgericht Zürich, 7. Abteilung, den Beschuldigten A._____ schuldig der Widerhandlung gegen das Betäubungs- mittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b und d BetmG, der fahrlässigen Kör- perverletzung im Sinne von Art. 125 Abs. 1 StGB sowie der fahrlässigen groben Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 aSVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 4a Abs. 5 VRV und widerrief die mit Entscheid des Sicherheits- und Justizdepartementes des Kantons St. Gallen vom 25. Juni 2012 verfügte bedingte Entlassung und ordnete den Vollzug der Reststrafe von 498 Tagen an. Unter Einbezug der Rückversetzung bestrafte das Bezirksgericht den Beschuldigten - unter Anrechnung von 361 Tagen Haft und vorzeitigem
- 5 - Strafantritt - mit 4 ½ Jahren Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe. Des Weiteren stellte es fest, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin B._____ aus der ein- geklagten Körperverletzung dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist und verwies die Privatklägerin zur genauen Feststellung des Umfanges des Schaden- ersatzanspruches auf den Weg des Zivilprozesses. Ausserdem verpflichtete das Bezirksgericht den Beschuldigten, der Privatklägerin B._____ eine Genugtuung von Fr. 2'000.– zuzüglich 5% Zins seit dem 29. Dezember 2012 zu bezahlen und verwies die Privatklägerin im übersteigenden Umfang auf den Weg des Zivilpro- zesses. Sodann wurde ein beschlagnahmter Bargeldbetrag von Fr. 4'096.15 zur Deckung der Verfahrenskosten verwendet und die beschlagnahmten Betäu- bungsmittel und -utensilien eingezogen und der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen. Letztlich wurden die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, einschliesslich derjenigen der ehemaligen amtlichen Verteidigung, einstweilen auf die Gerichtskasse genommen unter Hinweis auf den Nachforde- rungsvorbehalt im Falle besserer wirtschaftlicher Verhältnisse des Beschuldigten (Urk. 59, insb. S. 28 f.).
E. 1.1
und 1.2. während der Probezeit beging, wohingegen das Delikt gemäss An- klageziffer 1.3. noch vor der bedingten Entlassung, im halboffenen Vollzug, statt- fand. 3. Die Vorinstanz (Urk. 59 S. 21; Art. 82 Abs. 4 StPO) hat dem Beschuldigten zu Recht keine günstige Prognose bezüglich künftiges Wohlverhalten gestellt. Sie
- 16 - hat zutreffend auf die mehreren, mehrheitlich einschlägigen Vorstrafen hingewie- sen mit der Bemerkung, offenbar würden den Beschuldigten bislang weder be- dingt noch unbedingt ausgesprochene Strafen oder Strafreste beeindrucken. An- zufügen ist, dass der Beschuldigte zwei nur rund drei Jahre auseinander liegende Freiheitsstrafen von insgesamt rund achteinhalb Jahren zu einem grösseren Teil zu verbüssen hatte, ohne dass dies den Beschuldigten vor neuer und einschlägi- ger Delinquenz abgehalten hätte. Dass die am 23. März 2009 unbedingt ausge- fällte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 70.– den Beschuldigten nicht zu be- eindrucken vermochte, erstaunt daher nicht weiter. Zu beachten ist auch, dass bereits mit Bezug auf die Vorstrafe vom 11. März 2008 die Reststrafe aus der be- dingten Entlassung - im Übrigen nach einer vorgängigen Verlängerung der ent- sprechenden Probezeit - letztlich widerrufen werden musste (vgl. HD Urk. 16/4/3). Das Bezirksgericht hat auch nicht verkannt, dass vom Beschuldigten um so mehr ein gesetzeskonformes Verhalten zu erwarten gewesen wäre, als er nach der be- dingten Entlassung am 12. Juli 2012 in ein stabiles persönliches und berufliches Umfeld zurückkehren konnte. Er hatte eine Partnerin, die zu ihm hielt (vgl. HD Urk. 44 S. 2 f.; Prot. II S. 7). Nach der bedingten Entlassung konnte er im Trans- portgeschäft seiner Mutter als Chauffeur arbeiten; auch scheint die Unterstützung durch seine Mutter noch immer beträchtlich zu sein. Ausserdem hätte er mit der Übernahme des mütterlichen Transportgeschäftes eine ideale berufliche Perspek- tive gehabt (vgl. HD Urk. 44 S. 2; HD Urk. 7/1 S. 10 f.). Um so schwerer wiegt die nur wenige Monate nach der bedingten Entlassung erfolgte erneute, teilweise ein- schlägige und erhebliche Delinquenz. Diesbezüglich kann - entgegen der Ansicht der Verteidigung vor Bezirksgericht (vgl. HD Urk. 47 S. 9) - nicht von einer Zufalls- tat gesprochen werden. Immerhin gingen mit der Drogeneinfuhr verschiedene or- ganisatorische Vorkehren einher (Finanzierung; Herstellung der Kontakte zu den Drogenlieferanten; Transport; Lagerung/Verstecken etc.), die einige Zeit in An- spruch nahmen. Von einer spontanen, zufälligen Tat kann keine Rede sein. Mit der Vorinstanz ist zu konstatieren, dass es sich beim Beschuldigten um einen ge- radezu unbelehrbaren Rechtsbrecher zu handeln scheint. Es ist deshalb mit Be- zug auf die Reststrafe aus der Verurteilung durch das Kreisgericht Wil vom 8. Ap- ril 2011 die Rückversetzung des Beschuldigten in den Strafvollzug anzuordnen,
- 17 - wobei ein Strafrest von 498 Tagen Freiheitsstrafe zum Vollzug verbleibt (Urk. 16/4/3). C. Strafrahmen/Grundsätze der Strafzumessung 1. Vorliegend ist mit der Vorinstanz für alle vom Beschuldigten begangenen Delikte eine Freiheitsstrafe auszufällen. Die Vorinstanz (Urk. 59 S. 21 f.) hat den vorliegend anwendbaren Strafrahmen (nach oben maximal 4,5 Jahre Freiheits- strafe) sowie die allgemeinen Grundsätze der Strafzumessung zutreffend festge- halten; darauf kann verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Zu ergänzen ist, dass der ordentliche Strafrahmen beim Vorliegen von Strafmilderungs- und Straf- schärfungsgründen nur zu verlassen ist, wenn aussergewöhnliche Umstände vor- liegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55, Erw. 5.8). Vorliegend bestehen - entge- gen der Annahme der Vorinstanz (vgl. Urk. 59 S. 25, Ziff. 5) - noch knapp keine solchen aussergewöhnlichen Umstände, welche ein Verlassen des ordentlichen Strafrahmens nach oben rechtfertigen würden. Die Deliktsmehrheit wirkt sich so- mit innerhalb des ordentlichen Strafrahmens straferhöhend aus. 2. Vorerst ist die objektive Tatschwere als Ausgangskriterium für die Verschul- densbewertung festzulegen und zu bemessen. Es gilt zu prüfen, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut überhaupt beeinträchtigt worden ist. Darunter fallen etwa das Ausmass des Erfolges (Deliktsbetrag, Gefährdung/Risiko, Sach- schaden etc.) sowie die Art und Weise des Vorgehens. Von Bedeutung ist auch die kriminelle Energie (Donatsch/Flachsmann/Hug/Weder, StGB-Kommentar, 19. Auflage, Zürich 2013, S. 117 f.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2013, N 19 zu Art. 47 StGB), wie sie durch die Tat und die Tatausführung offenbart wird. 3. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die schweizerische Praxis bei nicht besonders schwerem Verschulden in aller Regel die Strafen im unteren bis mittleren Teil des vorgegebenen Strafrahmens ansiedelt. Strafen im oberen Bereich, insbesondere Höchststrafen, sind bloss ausnahmsweise und bei sehr
- 18 - schwerem Verschulden des Täters auszusprechen (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Auflage, Basel 2013, N 19 zu Art. 47 StGB). Allerdings ist bei der Würdigung der objektiven Tatschwere auch das Doppelver- wertungsverbot zu beachten. Das Doppelverwertungsverbot verbietet es, Um- stände die zur Anwendung eines höheren beziehungsweise tieferen Strafrahmens führten, innerhalb des geänderten Strafrahmens noch einmal als Straferhöhungs- oder Strafminderungsgrund zu berücksichtigen. Sonst würde dem Täter der glei- che Umstand zweimal zur Last gelegt oder zu Gute gehalten. Indessen hat der Richter bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, in welchem Ausmass ein qualifizierender Tatumstand gegeben ist. Der Richter verfeinert dadurch nur die Wertung, die der Gesetzgeber mit der Festsetzung des Strafrahmens vorgezeich- net hat (Entscheid des Bundesgerichts 6P.115/2004 vom 10. Dezember 2004, Erw. 7.1).
E. 2
Vor Vorinstanz anerkannte der Beschuldigte, die Ecstasy-Tabletten ('das Material') in Holland empfangen und gewusst zu haben, dass Geld für die Ecsta- sy-Tabletten bezahlt werde. Er gestand ein, D._____ als Drogentransporteur an- geheuert zu haben und die Drogen nach der Ankunft in der Schweiz aus dem Au- to ausgebaut und im Fahrzeug seiner Freundin deponiert zu haben (HD Urk. 44 S. 4).
E. 3
Die Vorinstanz hat die Aussagen der Beteiligten (Beschuldigter, C._____, D._____) zu den vom Beschuldigten bis zur vorinstanzlichen Hauptverhandlung in Abrede gestellten Behauptungen zutreffend wiedergegeben (Urk. 59 S. 7 ff.); da- rauf kann verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Das Bezirksgericht ist zum Schluss gelangt, der Anklagesachverhalt sei auch diesbezüglich erstellt (Urk. 59 S. 7-10). Die Ausführungen des Bezirksgerichts vermögen grundsätzlich zu über- zeugen, weshalb - soweit nachfolgend nicht abweichende Schlüsse gezogen werden - darauf verwiesen werden kann (Art. 82 Abs. 4 StPO). Präzisierend, teil- weise ergänzend und zusammenfassend ist mithin Folgendes zu bemerken:
E. 3.1
Es mag sein, dass der Beschuldigte seine Freundin, in deren Fahrzeug ein Teil der Ecstasy-Tabletten offenbar ohne deren Wissen und Einverständnis gela- gert wurde, im Vorverfahren zu entlasten bzw. aus der Sache herauszuhalten trachtete (vgl. dazu auch der Beschuldigte in HD Urk. 7/8 S. 3 und HD Urk. 7/4 S. 2). Dieses Ansinnen war indes unabhängig von der Frage, was nach der Ein- fuhr in die Schweiz mit dem Ecstasy geschehen bzw. wer dieses verkaufen sollte. In der Hafteinvernahme antwortete der Beschuldigte auf die Frage, wer ihnen zu- gesichert habe, die Ware in der Schweiz abzunehmen, mit 'kein Kommentar' (HD Urk. 7/4 S. 3). Auf Ergänzungsfrage seines (damaligen) Verteidigers, weshalb er keine Namen betreffend den Abnehmer nennen könne, antwortete der Beschul- digte, es bringe nichts, weder der Staatsanwaltschaft noch ihm. Den Fehler habe er schon mal vor mehreren Jahren gemacht. Als er 2008 entlassen worden sei, hätten die anderen auf ihn gewartet und ihn verprügelt. Er habe danach zwei ge- brochene Rippen gehabt; ebenso sei seine Wirbelsäule verletzt gewesen (HD Urk. 7/4 S. 4). Diese Depositionen deuten auf den Beschuldigten als für den Ver- kauf in der Schweiz zuständige Person mit den entsprechenden Beziehungen hin, zumal er auch gleich eine plausible Begründung für sein Aussageverhalten liefer- te. C._____, der praktisch von Beginn der Untersuchung geständig war (vgl. HD Urk. 7/13/1/1 S. 4 ff.), führte in der Konfrontationsbefragung mit dem Beschuldig- ten an, der Verkauf des Ecstasy sei Sache des Beschuldigten gewesen, da er -
- 11 - C._____ - anschliessend habe in die Ferien gehen wollen (HD Urk. 7/5 S. 6). Die- se Begründung von C._____ ist jedoch nicht ohne Weiteres stichhaltig, zumal im Auto der Freundin des Beschuldigten, das zudem in einer Einzelgarage abgestellt war, ein optimaler Aufbewahrungsort bzw. Versteck für die Drogen gefunden war und damit keine absolute Dringlichkeit für einen Verkauf bestand. C._____ gab denn auch in der ersten polizeilichen Einvernahme auf die Frage, für welche Per- son die Drogen bestimmt gewesen seien, zu Protokoll, für sich selber, und auf die Frage, ob für einen Verkauf oder den Eigenkonsum, fuhr er fort, grundsätzlich konsumiere er schon selber, aber er habe gehofft, Leute zu finden, die das Ecsta- sy angekauft hätten (HD Urk. 7/13/1/1 S. 4 f.). Diese Deposition deutet auf C._____ als für den Weiterverkauf der Drogen zuständige Person hin. Anderseits stellte der Beschuldigte ebenfalls in der ersten polizeilichen Befragung den Vor- halt des befragenden Polizisten, für wie viel er das Ecstasy hätte verkaufen wol- len, nicht richtig, sondern antwortete mit 'für soviel wie möglich' (HD Urk. 7/2 S. 8). Sodann sagte er auch in der Hafteinvernahme aus, dass er dafür verantwortlich gewesen sei, dass der Abnehmer die Ware erhalte (HD Urk. 7/4 S. 5). Schliess- lich beschränken sich auch seine Bestreitungen bezüglich seiner Funktion als Verkäufer lediglich darauf, pauschal zu sagen, dass er keine Ahnung von Ecsta- sy-Tabletten habe (HD Urk. 7/5 S. 27; HD Urk. 7/6 S. 6; Prot. II S. 10 f., 12). In- wiefern die behauptete Unerfahrenheit des Beschuldigten mit Ecstasy-Tabletten, den Vorwurf der (Mit-) Verantwortlichkeit für den Verkauf auszuräumen vermag, ist unklar. Jedenfalls stehen diese Aussagen im Widerspruch mit seiner Aussage, dass er in der Schweiz Kontakte habe, welche ihn über den Preis einer Ecstasy- Tablette informiert hätten (HD Urk. 7/5 S. 15), und wirken deshalb unglaubhaft. Letztlich ist damit davon auszugehen, dass C._____ und der Beschuldigte ge- meinsam für den Weiterverkauf des Ecstasy zuständig waren (vgl. in diesem Sin- ne auch die damalige Verteidigung des Beschuldigten in HD Urk. 7/8 S. 5).
E. 3.2
Was den weiteren, durch D._____ überbrachten Geldbetrag anbetrifft, ist of- fenkundig, dass die Euro 20'000.– bei einem Verkaufspreise von Euro 1.10 pro Pille für 20'000 Ecstasy-Tabletten - wie auch für den Beschuldigten unschwer festzustellen war - nicht ausreichten. Damit im Einklang stehend gab C._____ in
- 12 - der Konfrontationsbefragung an, D._____ für die Nachzahlung und die Deckung der Spesen noch Geld mitgegeben zu haben (HD Urk. 7/5 S. 9). Damit erweist sich die Beteuerung des Beschuldigten, davon nichts gewusst zu haben, als nicht stichhaltig.
E. 4
In einem nächsten Schritt ist eine Bewertung des (subjektiven) Verschuldens vorzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, wie dem Täter die objektive Tat- schwere tatsächlich anzurechnen ist. Dazu gehören etwa die Frage der Zurech- nungsfähigkeit (wer in seiner Einsichts- und/oder Handlungsfähigkeit beeinträch- tigt ist, den trifft letztlich ein geringerer subjektiver Tatvorwurf; sein Verschulden ist minder, was zu einer tieferen Strafe führen muss) sowie das Motiv. Ferner sind die weiteren subjektiven Verschuldenskomponenten (zum Beispiel einige der in Art. 64 aStGB aufgeführten Gründe) zu berücksichtigen. In subjektiver Hinsicht ist sodann festzuhalten, dass das Verschulden eines Tä- ters, der eine Tat vorsätzlich begeht, wesentlich schwerer zu werten ist, als das Verschulden eines Täters, der "bloss" fahrlässig oder mit Eventualvorsatz handelt. Dies ist beim Verschulden zu berücksichtigen, wiegt dieses doch dann geringer (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6P.119/2003, 6S.333/2003 vom 20. Januar 2004, Erw. II. 7.5.; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. Auflage, Bern 2006, S. 185 f. N 25 ff.).
E. 5
Die verschuldensangemessene Strafe kann in einem dritten Schritt aufgrund von Umständen, die mit der Tat grundsätzlich nichts zu tun haben, erhöht oder
- 19 - herabgesetzt werden. Massgebend hierfür sind im Wesentlichen täterbezogene Komponenten wie die persönlichen Verhältnisse, Vorstrafen, Leumund, Strafemp- findlichkeit und Nachtatverhalten (Geständnis, Einsicht, Reue etc.; vgl. Trech- sel/Affolter-Eijsten, a.a.O., N 22 ff. zu Art. 47 StGB; Wiprächtiger/Keller in: Basler Kommentar, Strafrecht I, a.a.O., N 120 ff. zu Art. 47 StGB). Ein Geständnis, das kooperative Verhalten eines Täters bei der Aufklärung von Straftaten sowie Einsicht und Reue wirken strafmindernd (Wiprächtiger/Keller, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, a.a.O., N 169 ff. zu Art. 47 StGB). Das Bundesge- richt hat im Entscheid BGE 121 IV 202 in E. 2d.cc darauf hingewiesen, dass ein positives Nachtatverhalten zu einer Strafreduktion im Bereich von einem Fünftel bis zu einem Drittel führen könne. Gemäss Bundesgericht kann jedoch nur ein ausgesprochen positives Nachtatverhalten zu einer Strafreduktion von einem Drit- tel führen. Zu einem solchen gehört ein umfassendes Geständnis von allem An- fang an und aus eigenem Antrieb, also nicht erst auf konkrete Vorwürfe hin oder nach Vorlage entsprechender Beweise. Ferner gehört kooperatives Verhalten in der Untersuchung dazu, wie beispielsweise dass aufgrund des Verhaltens eines Beschuldigten weitere Delikte aufgeklärt oder Mittäter zur Rechenschaft gezogen werden können, was ohne sein kooperatives Mitwirken nicht möglich gewesen wäre. Schliesslich gehört Einsicht ins Unrecht der Tat und Reue dazu. Nur wenn all diese Faktoren erfüllt sind, kann eine Strafreduktion von einem Drittel erfolgen. Fehlen einzelne Elemente, ist die Strafe entsprechend weniger stark zu reduzie- ren. D. Umsetzung auf den konkreten Fall 1. Das Bezirksgericht hat bezüglich der objektiven Tatkomponente der Tat in Anklageziffer 1.1. zutreffend festgehalten, dass der Beschuldigte eine grosse Menge von ca. 22'000 Ecstasy-Tabletten in die Schweiz brachte, um sie gewinn- bringend zu verkaufen (Urk. 59 S. 22 f.). Es hat auch darauf hingewiesen, dass der Beschuldigte - obgleich wegen der fehlenden Gefährlichkeit für viele Men- schen kein sogenannter "schwerer Fall" vorliegt - mit einer erheblichen Menge MDMA handelte. Zutreffend wurde durch die Vorinstanz erwogen, dass der Be- schuldigte nicht in einer Befehlsstruktur eingebunden war, in der er auf niedriger
- 20 - Hierarchiestufe Anweisungen zu befolgen gehabt hätte, sondern dass er sich - im Übrigen ohne sich in einer finanziellen Not zu befinden oder einen Eigenkonsum finanzieren zu müssen - aus eigener Initiative zusammen mit C._____ in den Dro- genhandel einliess. Dabei stellte der Beschuldigte den Kontakt zu den Lieferanten her, verhandelte mit den Drogenlieferanten, heuerte den Kurier an und baute auf- grund seiner Fachkenntnisse die Drogen in der Schweiz aus dem Tank des Fahr- zeuges aus. Damit kann von einem untergeordneten Beitrag entgegen der Auf- fassung der Verteidigung nicht die Rede sein. Mit der Vorinstanz ist zu schliessen, dass der Beschuldigte mit beträchtlicher Eigenbestimmtheit und krimineller Ener- gie vorging. Hinsichtlich der subjektiven Tatkomponente ist zu bemerken, dass der Beschul- digte mit direktem Vorsatz handelte, wobei seine Beweggründe in erster Linie fi- nanzieller und damit egoistischer Natur waren. Insgesamt ist hinsichtlich Anklage- ziffer 1.1. von einem erheblichen Verschulden auszugehen. Die Berücksichtigung der Tatkomponente führt zu einer Einsatzstrafe im Bereich von 18-21 Monaten Freiheitsstrafe. 2. Was die objektive und subjektive Tatschwere der unter Anklageziffer 1.2. und 1.3. eingeklagten Delikte anbetrifft (fahrlässige einfache Körperverletzung; grobe Verkehrsregelverletzung) kann vollumfänglich auf die zutreffenden vor- instanzlichen Erwägungen verwiesen werden (Urk. 59 S. 23 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO), die keiner Ergänzung bedürfen. Für diese Taten wäre eine Strafe im Be- reich von ca. sechs Monaten bzw. ca. einem Monat Freiheitsstrafe auszuspre- chen. In Berücksichtigung des Asperationsprinzips ergibt sich für die Tatkompo- nente eine Einsatzstrafe im Bereich von ca. 24-27 Monaten Freiheitsstrafe. 3. Was die Täterkomponente anbelangt, hat sich die Vorinstanz zutreffend zu den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten verbreitet (Urk. 59 S. 24); darauf kann verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4 StPO). Zu ergänzen ist, dass der Beschuldigte vor seiner Inhaftierung ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 3'900.– erzielte (HD Urk. 7/1 S. 8 f.). Aufgewachsen ist der Beschuldigte hauptsächlich in Spanien. Er lebte nämlich seit seinem fünften Altersjahr bei sei- ner Grossmutter im Baskenland. Er ging bis zu seinem 14. Altersjahr dort zur
- 21 - Schule. Mit 16 Jahren kam er schliesslich in die Schweiz und lebte mit seiner Mut- ter zusammen. Nachdem er sechs Monate lang eine Sprachschule besucht hatte, machte er eine Lehre als Autoersatzteilverkäufer, welche er abbrach, und danach eine Anlehre als Elektromonteur. Gearbeitet hat der Beschuldigte nach der An- lehre in Temporäranstellungen, bis er aufgrund einer Erkrankung seines Vaters für zwei bis drei Jahre nach Spanien gehen musste. Als er wieder in die Schweiz kam, arbeitete er dann in der Firma seiner Mutter. Geheiratet hat er im Jahre 1991, geschieden ist er seit 1994. Er hat zwei erwachsene Töchter. Eine Tochter lebt in Spanien und die andere in der Schweiz (Prot. II S. S. 5 ff.). Ab dem
E. 10
März 2013 befand sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft (HD Urk. 15/1). Mit Verfügung des Vorsitzenden der Vorinstanz vom 16. Dezember 2013 wurde ihm der vorzeitige Strafantritt bewilligt (HD Urk. 28). 4. Der Beschuldigte erwirkte drei Vorstrafen, wobei sämtliche einschlägig sind und zwei als massive Vorstrafen einzustufen sind. Das Kantonsgericht St. Gallen verurteilte ihn am 11. März 2008 u.a. wegen Verbrechen gegen das Betäubungs- mittelgesetz, wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln etc. zu einer Freiheits- strafe von vier Jahren und sechs Monaten sowie Fr. 500.– Busse. Am 23. März 2009 bestrafte ihn das Untersuchungsamt St. Gallen wegen Verletzung der Ver- kehrsregeln etc. zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 70.– und einer Busse von Fr. 100.–. Wegen mehrfachem Verbrechen gegen das Betäubungsmit- telgesetz etc. verurteilte das Kreisgericht Wil den Beschuldigten im 8. April 2011 zu 49 Monaten Freiheitsstrafe von Fr. 300.– Busse (HD Urk. 16/4/3). Diese Vor- strafen sowie der Umstand, dass der Beschuldigte einerseits während laufender Untersuchung gegen ihn und laufendem Strafvollzug sowie anderseits während der laufenden Probezeit wenige Monate nach seiner bedingten Entlassung delin- quierte, wirken sich massiv straferhöhend aus. Dass der Beschuldigte - wie die Verteidigung geltend macht - zum ersten Mal - statt wie bisher mit Kokain - mit Ecstasy handelte, kann kein Grund dafür sein, von dieser gebotenen Straferhö- hung abzuweichen. Das praktisch vollumfängliche Geständnis des Beschuldigten ist strafmindernd zu veranschlagen, wobei die Strafminderung hinsichtlich des Betäubungsmittelvor- wurfs angesichts der Beweislage (sichergestelltes Ecstasy; Belastungen von
- 22 - C._____) sich nicht in maximalem, sondern lediglich in einem mittleren Ausmasse auswirken kann. Wenn der Beschuldigte vor Vorinstanz und dem hiesigen Gericht bezüglich seiner neuen Delinquenz von einer Dummheit sprach (vgl. Prot. I S. 14; Prot. II S. 12 f.), wirkt dies reichlich verniedlichend, und kann jedenfalls nicht als eigentliche Reue und damit zusätzlich strafmindernd berücksichtigt werden. 5. In Würdigung aller relevanten Strafzumessungsgründe erweist sich eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten dem Verschulden und den persönlichen Verhält- nissen des Beschuldigten als angemessen. 6. Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren nur teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen (Art. 43 Abs. 1 StGB). Im Bereich von Freiheitsstrafen von über zwei Jahren bis maximal drei Jahren tritt der teilbedingte an die Stelle des bedingten Strafvollzuges, wenn die subjektiven Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 1 und Abs. 2 StGB gegeben sind (BGE 134 IV 1, Erw. 5.5.1). Da der Beschuldigte innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat - wie bereits erwogen - zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt wurde, ist ein (teilweiser) Aufschub nur zulässig, wenn beson- ders günstige Umstände vorliegen (Art. 42 Abs. 2 StGB). Solche Umstände liegen etwa vor, wenn die frühere und die spätere Tat nicht demselben Verhaltensmuster entsprechen, oder wenn in der Zwischenzeit eine deutlich positive Wandlung der Lebensumstände des Täters eingetreten ist (vgl. Schneider / Garré: in, Basler Kommentar, Strafrecht I, a.a.O., N 97 zu Art. 42 StGB). Vorliegend sind keine sol- chen besonders günstigen Umstände erkennbar. Der Beschuldigte delinquierte erneut im Bereich Betäubungsmittelhandel, nachdem er in der nahen Vergangen- heit mit empfindlichen Freiheitsstrafen belegt worden war. Er delinquierte in be- trächtlichem Ausmass, obwohl er in an sich stabilen persönlichen Verhältnissen lebte und einer geregelten Erwerbstätigkeit nachging. Eine teilbedingte Strafe scheidet deshalb aus. 7. Gemäss Art. 89 Abs. 6 StGB bildet das Gericht in Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe, wenn die Rückversetzung mit einer für neue Straftaten auszufällenden unbedingten Freiheitsstrafe zusammentrifft. Diese Voraussetzung
- 23 - ist vorliegend erfüllt. Die erneute Asperation der Strafe führt zu einer Gesamtstra- fe von 50 Monaten Freiheitsstrafe, wobei bis heute 681 Tage durch Haft und vor- zeitigen Strafantritt erstanden sind. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen A. Allgemeines 1. Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten der amtlichen Verteidigung. Bei einem Freispruch können der beschuldigten Person die Verfahrenskosten ganz oder teilweise aufer- legt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 1 und Abs. 2 StPO). 2. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, hat sie u.a. Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO). Die Behörde prüft den Anspruch von Amtes wegen und sie kann die be- schuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). 3. Bei Freispruch ist die Frage der Kostenauflage für jede Verfahrensstufe und bei Teilfreispruch für jeden Anklagekomplex gesondert zu prüfen (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, N 1791). 4. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO).
- 24 - B. Kostenauflage Im Berufungsverfahren unterliegt der Beschuldigte im Wesentlichen mit seinen Anträgen. Die leichte Reduktion der vorinstanzlich ausgefällten Strafe erfolgte im Rahmen eines reinen Ermessensentscheides. Daher hat der Beschuldigte auch die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung, zu tragen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind auf die Ge- richtskasse zu nehmen, wobei die Rückzahlungspflicht vorbehalten bleibt. Die Ge- richtsgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Es wird beschlossen: 1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 7. Abteilung, vom 6. März 2014 bezüglich der Dispositivziffern 1, 2. und 3. Lemma (Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger grober Verletzung der Verkehrsregeln), 5 und 6 (Schadenersatz- und Genugtuungs- regelung), 7 (Einziehung eines Bargeldbetrages zur Deckung der Verfah- renskosten), 8 (Einziehung und Vernichtung von Betäubungsmitteln und Be- täubungsmittelutensilien), 9 (Kostenfestsetzung) und 10 (Kostenauflage) in Rechtskraft erwachsen ist. 2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der Widerhandlung gegen das Betäu- bungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. b und lit. d BetmG. 2. Beschuldigte wird in den Vollzug der mit Urteil des Kreisgerichts Wil vom 8. April 2011 ausgefällten Freiheitsstrafe (Reststrafe: 498 Tage) rückversetzt. 3. Der Beschuldigte wird unter Einbezug dieses Strafrestes bestraft mit einer Freiheitsstrafe von 50 Monaten als Gesamtstrafe, wovon 681 Tage durch
- 25 - Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug bis und mit heute erstanden sind. 4. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'000.00 ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 3'600.30 amtliche Verteidigung 5. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtli- chen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse ge- nommen. Die Rückzahlungspflicht bleibt vorbehalten. 6. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an − die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Be- schuldigten (übergeben) − die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat − den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste − die Privatklägerin B._____ (Eine begründete Urteilsausfertigung - und nur hinsichtlich ihrer eigenen Anträge (Art. 84 Abs. 4 StPO) - wird den Privatklägern nur zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs verlangen.) sowie in vollständiger Ausfertigung an − die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Be- schuldigten − die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälli- ger Rechtsmittel an − die Vorinstanz − den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste − die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A und Formular B
- 26 - − die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten − das Kreisgericht Wil (Prozessnr.: ST.2009.10246), ad acta 7. Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf- sachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge- richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts- gesetzes. Obergericht des Kantons Zürich II. Strafkammer Zürich, 20. Januar 2015 Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: Oberrichter Dr. Bussmann lic. iur. Karabayir
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